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5a. wer bei Versendung oder Beförderung von leicht 
entzündlichen oder ätzenden Gegenständen durch 
die Post die deshalb ergangenen Verordnungen nicht 
befolgt;

6. wer Waren, Materialien oder andere Vorräte, 
welche sich leicht von selbst entzünden oder leicht 
Feuer fangen, an Orten oder in Behältnissen auf
bewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden 
kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer 
Entzündung beieinanderliegen können, ohne Abson
derung auf bewahrt;

7. (aufgehoben);
8. wer ohne polizeiliche Erlaubnis an bewohnten oder 

von Menschen besuchten Orten Selbstgeschosse, 
Schlageisen oder Fußangeln legt, oder an solchen 
Orten mit Feuergewehr oder anderem Schießwerk
zeuge schießt oder Feuerwerkskörper abbrennt;

9. wer einem gesetzlichen Verbot zuwider Stoß-, Hieb
oder Schußwaffen, welche in Stöcken oder Röhren 
oder in ähnlicher Weise verborgen sind, feiihält 
oder mit sich führt;

I. 0. wer bei einer Schlägerei, in welche er nicht ohne
sein Verschulden hineingezogen worden ist, oder bei 
einem Angriff sich einer Waffe, insbesondere eines 
Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeu
ges bedient;

II. wer ohne polizeiliche Erlaubnis gefährliche wilde 
Tiere hält oder wilde oder bösartige Tiere frei um
herlaufen läßt oder in Ansehung ihrer die erforder
lichen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Be
schädigungen unterläßt;


